
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 12. Mai 2026  

 
Mandantenbrief Mai 2026 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
 
Allgemein 

· Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen: erste Übergangsphase noch bis 31.12.2026 
· Welche finanziellen Auswirkungen würden sich aus dem Wegfall des Splittingtarifs bei 

der Einkommensteuer ergeben? 
· Welche Folgen ergeben sich bei Beendigung des Nießbrauchs an einem Grundstück? 

 
Umsatzsteuer 

· Neue Regeln beim Vorsteuerabzug 
 
Einkommensteuer 

· Kürzere Abschreibung bei Immobilien: Mehr Klarheit zur Nutzungsdauer 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Mai/Juni 2026 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidar-
itätszuschlag 

11.05.20261 10.06.20261 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Entfällt 10.06.2026 

Körperschaftsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Entfällt 10.06.2026 

Umsatzsteuer 11.05.20262 10.06.20263 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

Überweisung4 15.05.2026 15.06.2026 

Scheck5 11.05.2026 10.06.2026 

Gewerbesteuer 15.05.2026 Entfällt 

Grundsteuer 15.05.2026 Entfällt 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

Überweisung4 18.05.2026 Entfällt 

Scheck5 15.05.2026 Entfällt 

Sozialversicherung6 27.05.2026 26.06.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
22.05.2026/24.06.2026, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeits-
termin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fälltagten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 



 
Allgemein 

Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen: erste Übergangsphase noch bis 
31.12.2026 

Der B2B-Bereich (Business-to-Business) beschreibt die Geschäftsbeziehungen zwi-
schen zwei oder mehr Unternehmen. Seit dem 01.01.2025 besteht die grundsätzli-
che Verpflichtung, bei Vorliegen der Voraussetzungen im B2B-Bereich Rechnungen 
in einem strukturierten elektronischen Format zu erstellen und zu versenden. Nach 
einem Jahr ist es nun Zeit für ein Zwischenfazit zur Umsetzung in der Praxis.  
Die Pflicht, E-Rechnungen empfangen zu können, besteht bereits jetzt für jedes in-
ländische Unternehmen. Dafür genügt im Prinzip ein E-Mail-Postfach. Hinsichtlich 
der Pflicht, selbst auch E-Rechnungen ausstellen zu müssen, läuft die erste Über-
gangsphase noch bis 31.12.2026. Bis dahin ist der Versand von Papierrechnungen 
oder von Rechnungen in anderen Formaten noch möglich, sofern der Empfänger 
(konkludent) zustimmt. Ab dem 01.01.2027 müssen nur Unternehmen mit einem Jah-
resumsatz in 2026 von mehr als 800.000 Euro zwingend E-Rechnungen versenden. 
Für alle anderen Unternehmer gilt die vollständige Pflicht zur Erteilung von E-
Rechnungen erst ab 01.01.2028. Bis dahin sollten alle technischen Schwierigkeiten 
gelöst sein. Die Übersendung von Papier- oder PDF-Rechnungen ohne strukturierte 
Daten ist dann nicht mehr zulässig. Lediglich Kleinbetragsrechnungen (bis 250 Euro), 
Rechnungen von Kleinunternehmern oder Rechnungen an private Endkunden (B2C) 
müssen nicht in einem E-Rechnungsformat erstellt und versendet werden.  
Obwohl es EU-weit Normen gibt (EN 16931), berichten Unternehmen, dass unklare 
Anforderungen und Validierungsregeln bestehen. Bemängelt wird auch, dass unter-
schiedliche Standards zwischen E-Rechnungspflicht nach Umsatzsteuerrecht und 
anderen Vorschriften bestehen, was zu Unsicherheiten führt. Da die Umstellung oft 
Investitionen in Software, Schulung oder externe Beratung verursacht, erscheint der 
Aufwand gerade bei kleineren Firmen, die nur wenige Rechnungen erstellen, unver-
hältnismäßig hoch.  
Zusammengefasst ist zu sagen, dass die Vorteile der verpflichtenden E-Rechnung 
eindeutig auf der Hand liegen, weil sie sowohl in den Unternehmen als auch in der 
Finanzverwaltung den Verwaltungsaufwand deutlich reduziert und damit zum Büro-
kratieabbau beiträgt. Sobald eine Lösung eingerichtet ist, sinkt der Aufwand massiv. 
Positiv ist zu berichten, dass es lediglich technische Hürden gibt bzw. nur eine man-
gelnde Systemintegrationen noch Schwierigkeiten bereitet. 

Hinweis 

Unternehmen sollten ihre Verfahrensdokumentation (GoBD) an die E-Rechnungspflicht anpas-
sen und sicherstellen, dass strukturierte Datensätze revisionssicher archiviert werden. 

Welche finanziellen Auswirkungen würden sich aus dem Wegfall des Splittingtarifs bei 
der Einkommensteuer ergeben? 

In letzter Zeit wird die Forderung nach dem Wegfall oder zumindest dem Umbau des 
Splittingtarifs bei der Einkommensteuer für Ehepartner oder eingetragene Lebens-
partner gefordert. Dies wird dann auch verbunden mit der Forderung nach Abschaf-
fung der Steuerklassenkombination III/V für die Berufstätigen im Lohnsteuerrecht. 
Um diese Forderungen und die Aussagen dazu richtig einordnen zu können, soll kurz 



 
dargestellt werden, was der Splittingtarif im Einkommensteuerrecht bedeutet und wie 
er wirkt. 
Dieser Tarif kann nach Wahl von Ehepartnern/eingetragenen Lebenspartnern anstatt 
des allgemeinen Tarifs (Grundtarif) auf die Besteuerung der Einkünfte dieser Part-
nerschaften angewandt werden. Bei der Wahl für diesen Tarif wird das Gesamtein-
kommen beider Partner zusammengerechnet, halbiert und darauf die Steuer nach 
dem Grundtarif ermittelt und mit 2 multipliziert. Es wird also fiktiv unterstellt, dass je-
der Partner von den gesamten Einkünften die Hälfte erwirtschaftet hat und entspre-
chend die halbe Steuer auf ihn entfällt. Auf diese Weise kommt es in der Regel zu 
einer niedrigeren Gesamt-Einkommensteuer. Insbesondere bei größeren Einkom-
mensunterschieden zwischen den Partnern wirkt sich dies über eine Senkung des 
Steuersatzes und die Ausnutzung des Grundfreibetrags (in 2026: 12.348 Euro) aus. 
Diese Besteuerungsmethode ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 17 01.1957 ab 1958 nach dem Vorbild der USA in Deutschland eingeführt wor-
den. 
Das Ehegattensplitting ist ein jährliches Wahlrecht, dem beide Partner in der Ein-
kommensteuererklärung ausdrücklich zustimmen müssen. Führt das Verfahren dazu, 
dass ein Partner durch eine geringere Steuerlast überproportional profitiert, können 
Paare schon heute einen privaten finanziellen Ausgleich vereinbaren. Ein solcher 
Ausgleich, etwa für den Aufbau einer eigenen Altersvorsorge oder Vermögensanla-
ge, ist bereits nach geltendem Recht ohne staatliche Neuregelung möglich. 
Eine Streichung ohne gleichzeitige Senkung der Steuersätze wäre faktisch eine 
massive Steuererhöhung für Familien, ohne die Verteilung des Nettoeinkommens 
innerhalb der Partnerschaft real zu verbessern. 
Nachteilig wäre der Verlust des Progressionsvorteils. Das Splittingverfahren wirkt vor 
allem dort entlastend, wo größere Einkommensunterschiede bestehen, indem es die 
Progression mildert und den Grundfreibetrag (2026: 12.348 Euro) für beide Partner 
optimal ausnutzt. 
Extrem hohe Einkommen profitieren kaum vom Splitting. Liegt das Einkommen eines 
Alleinverdieners beispielsweise deutlich über 130.000 Euro führt auch die rechneri-
sche Halbierung zu keiner Tarifentlastung, da beide Teile weiterhin dem Höchststeu-
ersatz unterliegen. In diesen Fällen bietet das Splitting bereits heute keinen nen-
nenswerten Vorteil. Eine Abschaffung würde vor allem die Bezieher mittlerer und ge-
hobener Einkommen treffen, bei denen die Progressionskurve am steilsten verläuft. 
 

Welche Folgen ergeben sich bei Beendigung des Nießbrauchs an einem Grundstück? 

Im Rahmen der Übertragung von Vermögenswerten auf die nachfolgende Generati-
on ist die Grundstücksübertragung unter dem Vorbehalt des Nießbrauchs für den 
bisherigen Eigentümer eine häufig angewandte Methode. Damit kann zumindest das 
Eigentum auf eine nachfolgende Person übergehen und die Grundstückserträge 
bleiben beim bisherigen Eigentümer. 
Der neue Eigentümer hat auf den Erwerb bei Übersteigen der Freibeträge Schen-
kungsteuer zu entrichten, während die Einkommensteuer auf die Erträge beim alten 
Eigentümer verbleibt. 
Der Wert der Schenkung verringert sich um die Belastung durch den Nießbrauch. 
Dieser ist als kapitalisierter Betrag vom Grundstückswert nach dem Bewertungsge-
setz abzuziehen. Dieser Abzugsposten ergibt sich aus dem Netto-
Grundstücksjahresertrag kapitalisiert mit der statistischen Lebenserwartung des 
Nießbrauchers unter Abzinsung von 5,5 %. Häufig fällt auf den Nettowert der Schen-
kung keine Schenkungsteuer an, wenn die Freibeträge für Kinder oder einen Ehegat-
ten abgezogen werden. 



 
Verstirbt der Schenker aber bereits kurze Zeit nach der Schenkung unter Wegfall des 
Nießbrauchs, kann sich der Abzugsposten nachträglich deutlich verringern. Dieser 
Zeitraum hängt auch vom Lebensalter des Schenkers/der Schenkerin im Zeitpunkt 
der Schenkung ab. Bei einem 65-jährigen Schenker beträgt diese „kurze Zeit“ sieben 
Jahre, bei einem 90-Jährigen nur noch ein Jahr. Der Kapitalisierungsfaktor nach dem 
BewG beträgt dann nur noch das 4,4-fache anstatt des 11,4-fachen des Grundstück-
sertrags. Wegen der höheren Lebenserwartung für Frauen wird der Ausgangswert 
vom 12,6-fachen auf das 4,4-fache verringert. 
Der Wert der Schenkung erhöht sich also sehr deutlich und damit auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Freibetrag von 400.000 Euro für Kinder überschritten wird, 
bei Verwandten nach Steuerklasse II ist dies sogar wahrscheinlich. 
Auch bei einem nachträglichen Verzicht des Schenkers auf den Nießbrauch treten - 
unabhängig von dessen Zeitpunkt - Folgen bei der Schenkungsteuer ein. Es liegt 
dadurch eine neue Schenkung vor, die dann mit ihrem Kapitalwert, wieder berechnet 
nach dem Lebensalter des Verzichteten, aber dann im Zeitpunkt der Schenkung, 
beim Begünstigten der Schenkungsteuer unterliegt. 

Hinweis zur Ablösung des Nießbrauchs 

Zahlt der Beschenkte dem Nießbraucher (z. B. dem Schenker) ein Entgelt dafür, dass dieser 
den Nießbrauch aufgibt (Löschung im Grundbuch gegen Abfindung), liegt aus schenkungsteu-
erlicher Sicht grundsätzlich keine freigebige Zuwendung vor, sondern ein entgeltlicher Vorgang. 

Ertragsteuerlich sind diese Aufwendungen beim Beschenkten nachträgliche Anschaffungskos-
ten auf das Grundstück. Beim Nießbraucher liegt insoweit lediglich eine nicht steuerbare Ver-
mögensumschichtung vor (keine Einkünfte). 

Insoweit ist dies abzugrenzen vom bloßen Erlöschen des Nießbrauchs ohne Ablösezahlung. In 
derartigen Fällen gehört der (frühere) Kapitalwert des Nießbrauchs gerade nicht zu den An-
schaffungskosten des Eigentümers.  

Nachträgliche Anschaffungskosten entstehen nur, soweit der Eigentümer tatsächlich eine Ablö-
sezahlung leistet. 

 

Umsatzsteuer 

Neue Regeln beim Vorsteuerabzug 

Für die meisten Unternehmen ändert sich beim Erwerb eines einheitlichen Gegen-
stands wenig, wenn das Unternehmen ausschließlich wirtschaftlich tätig ist. Bei Be-
zug eines einheitlichen Gegenstandes ist nach wie vor danach zu unterscheiden, ob 
der Gegenstand ausschließlich unternehmerisch oder ausschließlich nichtunterneh-
merisch (in diesem Fall privat) genutzt wird. Bei einer ausschließlichen unternehme-
rischen Nutzung kann ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, bei einer aus-
schließlichen privaten Nutzung nicht. Ändert sich allerdings nach dem erstmaligen 
Vorsteuerabzug die Nutzung des Gegenstands, ergeben sich umsatzsteuerrechtlich 
folgende Konsequenzen: 
· Anteil der privaten Nutzung steigt -> Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe, keine Berich-

tigung des Vorsteuerabzugs 

· Anteil der unternehmerischen Verwendung steigt -> Vorsteuerabzug bleibt verloren, es erfolgt 
keine Berichtigung nach § 15a UStG (keine „Einlageentsteuerung“) 



 
Wird ein Gegenstand sowohl unternehmerisch als auch unternehmensfremd zu pri-
vaten Zwecken verwendet, besteht ein Zuordnungswahlrecht. Eine spätere Erhöhung 
des privaten Nutzungsanteils führt dann zur Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe, eine spätere Erhöhung der unternehmerischen Nutzung führt dagegen 
zu keiner Änderung, insbesondere nicht zu einer Berichtigung nach § 15a UStG. 
Entscheidende Änderungen durch ein aktuelles BMF-Schreiben (Az. III C 2 - S-
7316/00022/007/023) ergeben sich für Unternehmen, die neben ihrer unternehmeri-
schen Aktivität auch im Rahmen eines sog. nichtwirtschaftlichen Bereichs Tätigkeiten 
erbringen (z. B. ein Verein). Kauft ein solches Unternehmen einen Gegenstand, 
konnte bisher die gesamte Vorsteuer geltend gemacht werden, und die nichtunter-
nehmerische Nutzung wurde später schrittweise „versteuert". Das ändert sich nun 
grundlegend, denn in diesem Fall ist ein Vorsteuerabzug von vornherein ausge-
schlossen bzw. ist nachträglich nur zu berichtigen, wenn sich der Nutzungsumfang 
ändert. 

Umsatzsteuerproblem: Innergemeinschaftlicher Erwerb nicht erkannt 

Beim innergemeinschaftlichen Erwerb wird eine Ware von einem EU-Mitgliedstaat in 
einen anderen geliefert. In Deutschland ist dieser Erwerb grundsätzlich umsatzsteu-
erpflichtig, wenn der Erwerber Unternehmer ist. Für bestimmte Gruppen (z. B. Klein-
unternehmer, Landwirte, nichtunternehmerische juristische Personen) gilt eine Er-
werbsschwelle von 12.500 Euro. Wird diese überschritten, sind die im Folgejahr getä-
tigten Erwerbe auch bei diesen Personen steuerbar und steuerpflichtig. 
Wird ein innergemeinschaftlicher Erwerb nicht erkannt, kann es zu einer Doppelbe-
steuerung kommen: Die Ware wird im Ausgangsland mit Umsatzsteuer belastet, weil 
der liefernde Unternehmer nicht weiß, dass er an einen Unternehmer liefert und da-
her der Empfänger die Lieferung im Inland der Umsatzsteuer unterwerfen muss. Zu-
sätzlich ist der Erwerb in Deutschland der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Dies pas-
siert häufig, wenn der Erwerber seine deutsche USt-IdNr. beim Kauf nicht angibt 
oder nicht erkennt, dass die Ware aus dem EU-Ausland stammt (z. B. bei Online-
Bestellungen). 
Um diese Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollte beim Kauf aus dem EU-Ausland 
immer die eigene, gültige USt-IdNr., die mit "DE" beginnt, bereits im Bestellprozess 
angegeben werden. Dadurch kann der Lieferant steuerfrei liefern und stellt eine Net-
torechnung aus. Die deutsche Umsatzsteuer wird dann im Rahmen des innerge-
meinschaftlichen Erwerbs in Deutschland abgeführt, wobei ein Vorsteuerabzug mög-
lich ist, sofern beim Erwerber die allgemeinen Voraussetzungen des Vorsteuerab-
zugs vorliegen. 

Hinweis 

< Die USt-IdNr. sollte frühzeitig beantragt und im Kundenkonto hinterlegt werden. 

< Bei Rechnungen mit ausländischer Umsatzsteuer sollte sofort eine Korrektur beim Lieferan-
ten verlangt und nur der Nettobetrag überwiesen werden. 

< Ist die USt-IdNr. zum Zeitpunkt des Kaufs nicht gültig, ist eine nachträgliche Korrektur meist 
ausgeschlossen, was zu einer endgültigen Doppelbesteuerung führen kann. 

Die rechtzeitige und korrekte Verwendung der USt-IdNr. ist entscheidend, um eine 
Doppelbesteuerung bei innergemeinschaftlichen Erwerbsvorgängen zu vermeiden. 
Diese muss bei Beginn der Lieferung/Versendung gültig sein und sollte dem liefern-
den Unternehmer vorgelegt werden. Die Rechnung ist sorgfältig zu prüfen und, so-



 
fern diese fehlerhaft ist, rechtzeitig um eine entsprechende Korrektur gebeten wer-
den. 
 

Einkommensteuer 

Kürzere Abschreibung bei Immobilien: Mehr Klarheit zur Nutzungsdauer 

Ob sich der Streit mit dem Finanzamt über eine verkürzte Nutzungsdauer einer Im-
mobilie lohnt, hängt stark vom Einzelfall ab. Bei älteren, wenig modernisierten Miet-
objekten kann eine deutlich höhere AfA zu erheblichen Liquiditätsvorteilen führen. 
Dem stehen die Kosten für ein Gutachten und der Prüfungsaufwand gegenüber. 
Bei der Abschreibung von Gebäuden gilt grundsätzlich die typisierte Nutzungsdauer 
des § 7 Abs. 4 EStG. Wohngebäude werden regelmäßig mit 2 %, ältere Gebäude mit 
2,5 % und neuere Wohngebäude mit 3 % abgeschrieben; hierdurch werden Nut-
zungsdauern zwischen 33 und 50 Jahren unterstellt. Das Gesetz eröffnet jedoch 
ausdrücklich die Möglichkeit, eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer zugrunde zu 
legen, wenn diese nachgewiesen wird. Dieses Wahlrecht ist in der Praxis seit Jahren 
umstritten. Ausgangspunkt einer aktuellen Entwicklung ist eine erst kürzlich veröf-
fentlichte Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH-Az. IX R 14/23). Sie knüpft an 
das Urteil vom 28.07.2021 an, mit dem der BFH klargestellt hatte, dass der Nachweis 
einer kürzeren Nutzungsdauer mit jeder geeigneten Methode geführt werden kann. 
Der anschließende Versuch der Finanzverwaltung, diese Rechtsprechung durch das 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22.02.2023 faktisch einzu-
schränken, ist damit gescheitert. 
Maßgeblich für die verkürzte Abschreibung (AfA) ist die voraussichtliche Restnut-
zungsdauer des Gebäudes. Diese kann sich sowohl aus technischen als auch aus 
wirtschaftlichen Gründen verkürzen. Entscheidend ist, wie lange das Gebäude objek-
tiv noch sinnvoll genutzt werden kann; bloße Verkaufs- oder Abbruchabsichten rei-
chen nicht aus. Eine absolute Gewissheit wird nicht verlangt - es genügt eine Prog-
nose mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit. 
Der BFH hat bereits 2021 klargestellt, dass kein bestimmtes Gutachtenformat vorge-
schrieben ist. Das Bundesministerium der Finanzen hatte dem im Jahr 2023 eine 
enge Auslegung entgegengesetzt. Das Finanzgericht Münster hat die restriktive 
Verwaltungslinie konsequent verworfen und auch ein modellbasiertes Gutachten 
nach der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) als ausreichend aner-
kannt (Az. 14 K 654/23). In der Folge wurde das BMF-Schreiben aufgehoben. Der 
schlichte Verweis durch den Steuerpflichtigen auf die modellhaft ermittelte Gesamt- 
und Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden Im-
moWertV genüge laut BFH allerdings nicht, um eine kürzere tatsächliche Nutzungs-
dauer nachzuweisen. 
Für die Praxis besonders relevant ist auch die Einbeziehung von Erhaltungsaufwen-
dungen. Laufende Reparaturen stehen einer verkürzten Restnutzungsdauer nicht 
entgegen, umfangreiche Modernisierungen hingegen schon. Wer eine kurze Nut-
zungsdauer geltend macht, muss sein Investitionsverhalten daran messen lassen: 
Eine umfassende Sanierung spricht regelmäßig sogar eher für eine längere wirt-
schaftliche Lebensdauer.  
 
 
 
 



 

Hinweis 

Nach Aufhebung des BMF-Schreibens vom 22.02.2023 ist zu beobachten, dass Finanzämter im 
Rahmen von Außenprüfungen Gutachten zur verkürzten Restnutzungsdauer verstärkt kritisch 
hinterfragen. Insbesondere werden methodische Annahmen und nachträgliche Gutachtenerstel-
lungen eingehend geprüft. 

 

Lohn- und Gehalt 

Verabschiedung eines Arbeitnehmers in den Ruhestand mit Feier des Arbeitgebers 
führt nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn 

Ein Geldinstitut (Klägerin) veranstaltete im Jahr 2019 einen Empfang in ihren Ge-
schäftsräumen, um den scheidenden Vorstandsvorsitzenden zu verabschieden und 
gleichzeitig seinen Nachfolger vorzustellen. Organisation und Umsetzung oblagen 
der Personalabteilung. Die Gästeliste wurde unabhängig von der konkreten Veran-
staltung nach geschäftsbezogenen Gesichtspunkten festgelegt. Unter den circa 300 
geladenen Gästen befanden sich frühere und jetzige Vorstandsmitglieder der Kläge-
rin, ausgewählte Mitarbeiter, der Verwaltungsrat, Angehörige des öffentlichen Lebens 
aus Politik, Verwaltung sowie bedeutenden Unternehmen und Institutionen aus der 
Region. Zudem waren Vertreter von Banken und Sparkassen, Verbänden, Kammern 
und kulturellen Einrichtungen sowie Pressevertreter anwesend. Außerdem waren 
acht Familienangehörige des scheidenden Vorstandsvorsitzenden eingeladen. Die 
Kosten für den Empfang trug die Klägerin. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, 
dass die Kosten dem ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden als Arbeitslohn zuzu-
rechnen seien und nahm die Klägerin für die hierauf entfallende Lohnsteuer in Haf-
tung.  
Der Bundesfinanzhof sah das anders (Az. VI R 18/24): Wenn der Arbeitgeber eine 
Feierlichkeit finanziere, liege Arbeitslohn nur dann vor, wenn es sich um eine private 
Feier des Arbeitnehmers handele, nicht aber, wenn die Gäste anlässlich eines Fes-
tes des Arbeitgebers bewirtet werden. Ob es sich um ein Fest des Arbeitgebers oder 
ein solches des Arbeitnehmers handelt, sei unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls zu entscheiden. Dabei sei neben dem Anlass der Feierlichkeit auch 
von Bedeutung, wer als Gastgeber auftrete, wer die Gästeliste bestimme, wer einge-
laden sei, wo gefeiert werde und welchen Charakter das Fest habe (betrieblich oder 
privat). 

 


